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* ohne die Bereiche: Spielflächen, Gebäudekosten und Personalkosten des öffentlichen Trägers

** vorläufige Berechnung 2017 
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Trägervielfalt im Rahmen des KJPs

1. Jugendwerk für die Stadt Oelde e.V. – Alte Post

2. Mütterzentrum Beckum e.V.

3. LWL – HeiKi

4. Innosozial
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5. Caritas, In Via, Jugend- und Drogenberatung Ahlen
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Gewichtung KJP 2016 - SOLL

Fachkraftstunden 2016: 9480 
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59,2%
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2016 - 2021 

SOLL

jährliches 

SOLL 2016 IST 2017 IST 2018 IST 2019 IST 2020 IST 2021 IST Gesamt IST

Akt. Stand 

zum Soll =

Offener Treff, Jugendcafé                                                           4920 820 1175 1288 0 0 0 0 2463 150,2%

Freizeitorientierte Jugendarbeit                                                 4230 705 856 951 0 0 0 0 1807 128,2%

Interkulturelle Jugendarbeit                                                     2040 340 403 279 0 0 0 0 682 100,3%

340 0Politische und soziale Bildung 2040 340 0 163 0 0 0 0 163 24,0%

Medienbezogene Jugendarbeit                                                                               690 115 135 114 0 0 0 0 249 108,3%

Kulturelle Jugendarbeit                                                          5820 970 1099 869 0 0 0 0 1968 101,4%

Kinder- und Jugendarbeit (gesamt) 19740 3290 3668 3664 0 0 0 0 7332 111,4%

Jugendsozialarbeit 35826 5971 5718 5626 0 0 0 0 11344 95,0%

erz. Kinder- und Jugendschutz 1314 219 114 219 0 0 0 0 333 76,0%
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erz. Kinder- und Jugendschutz 1314 219 114 219 0 0 0 0 333 76,0%

Gesamt (Leistungen gemäß 

Kontrakt) 56880 9480 9500 9509 0 0 0 0 19009 100,3%
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Aspekte 2017 – Perspektiven 2018

1. Die Mittel in den Bereichen „Förderrichtlinien“ und

„Ferienspieltage“ wurden wieder zur Verfügung gestellt.„Ferienspieltage“ wurden wieder zur Verfügung gestellt.

2. Erstmalige Durchführung von 5 Betreuungswochen in

Ferienzeiten der Alten Post für Schüler der 5. bis 6.

Jahrgangsstufen

3. Wiedereinführung der interkulturellen Jugendleiterschulung
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4. Einführung eines Jugend- und Integrationsbusses – Finanzierung 

aus dem ehemaligen Budget für den Jugendraum Stromberg 
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5.1.7 Förderleistung: Förderung und Anerkennung des Ehrenamts

Kurzbeschreibung: Angebote die im ehrenamtlichen Bereich erbracht werden, schwerpunktmäßig in Vereinen und Kirchengemeinden, sind ein

wesentlicher Bestandteil in der Angebotsvielfalt vor Ort.

Ziele:

• Unterstützung bei der Qualifizierung des Ehrenamts

• Förderung von Jugendverbänden und Institutionen die im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit (SGB VIII) Angebote erbringen 

• Individuelle Förderleistungen im Bereich der Qualifikation von Jugendleiterinnen und Jugendleitern (Juleica)

• Generelle Anerkennung des Engagements junger Menschen vor Ort im Rahmen der alljährlich durchgeführten Oeldinale    

Leistungen Leistungsträger Budget

• Förderung von Jugendorganisationen

• Förderung von Jugendleiterinnen und 

Jugendleitern

• Oeldinale  

Fachdienst Jugendamt 8.500 €

Angebotsbeschreibung/Hinweise/Begründungen und Erläuterungen:

Die Aussetzung im Jahr 2016 (außer Oeldinale) und die Wiedereinführung der überarbeiteten Förderrichtlinien 2017 ermöglichten ab 2017 wieder die

pauschalisierte Förderung von Jugendleiter/innen und Jugendorganisationen. Die Aussetzung im Jahr 2016 führte dazu, dass Mittel im Jahr 2017 gar

nicht bzw. partiell abgerufen wurden. Im Jahr 2018 wird ein Informationsträger erstellt, der die Förderangebote des Ehrenamtes in Kurzform darstellt.

Es findet eine gezielte Ansprache statt.

1. Oeldinale

Das Fest zur Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements wurde mit 170 jungen Menschen am 1. Dezember 2017 im Drostenhof durchgeführt.
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2. Förderung von Jugendleiterinnen und Jugendleitern

Es wurden keine Mittel beantragt.

3. Förderung von Jugendorganisation

Im Jahr 2017 wurde ein Förderantrag bewilligt.



Antrag 2017: Jugend- und Integrationsbus

30. November 2017: Antrag des SPD Fraktion

8. März 2018: Sachstandsmitteilung zur Einführung des Jugend- und

Integrationsbusses

� regelmäßige Fahrstrecke zur Anbindung der Stadtteile – Festlegung von� regelmäßige Fahrstrecke zur Anbindung der Stadtteile – Festlegung von

zwei Probezeiträumen

� Sporadische Einzelfahrten zu einzelnen Eventveranstaltungen

Mitte März 2018: Wichtiger Hinweis vom Regionalverkehr Münsterland

(RVM) auf das Personenbeförderungsgesetz NRW

� Das Anbieten einer regelmäßigen Personenbeförderung zwischen zwei
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� Das Anbieten einer regelmäßigen Personenbeförderung zwischen zwei

Punkten ist ein Linienverkehr und Bedarf einer Konzession



Antrag 2017: Jugend- und Integrationsbus

Klärung durch FD 510 in Verbindung mit FD 320:

� Der Linienverkehr ist im Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr

geregelt. Demnach ist die regelmäßige Personenbeförderung zwischen den

Stadtteilen und der Innenstadt ein Linienverkehr. Konzession notwendig!

� Auch die Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den� Auch die Verordnung über die Befreiung bestimmter Beförderungsfälle von den

Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes (Freistellungs-Verordnung)

ermöglicht keine Ausnahme.

� Die Zuständigkeit für den Linienverkehr liegt beim Fachdienst Ordnungswesen

� Wichtige Erkenntnisse: Vorgaben für den Linienverkehr sind einzuhalten

o Für jeden nutzbar und Fahrentgelte entsprechend des Münsterlandtarifs
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� Die Subventionierung des Fahrpreises könnte nur rückwirkend erfolgen und

würde ein aufwendiges verwaltungsinternes Prüf- und Genehmigungsverfahren

beinhalten.
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Ergebnis und Handlungsvorschlag

� Verzicht auf die Einführung eines zusätzlichen Termins im Bereich des

Linienverkehrs.

� Die Umsetzung von sporadischen Einzelfahrten zu bestimmten Events im

innerstädtischen Bereich werden in Absprache mit der Alten Post und dem

City-Management zeitnah realisiert.

2. Halbjahr 2018:

o z. B. Konzerte, Aktionstage

o Christmas Special in der Alten Post
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